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6. Orientieren der anrückenden 7. Auskunft erteilen über beson-
Feuerwehr bzw. Kriegsfeuerwehr,

Weg weisen, melden
besonderer Gefahren und gefährlicher

Materialien (Sprengstoffe,
Sauerstoff- oder Azetylenflaschen,

flüssige Treibstoffe usw.).

dere Wahrnehmungen und eventuell

verdächtige Personen.
Unterstützung der Feuerwehr
bzw*. Kriegsfeuerwehr beim Retten

der notwendigsten Effekten
und Hauseeräte.

Kriegsfeuerwehren im Thurgau
Seit der Verwerfung des

Zivilschutzartikels wird auf Grund der
schon bestehenden Gesetzgebung,
die weiterhin Gültigkeit hat, in den

zivilschutzpflichtigen Gemeinden, es
sind im Thurgau deren 14, die Aus-
und Weiterbildung des Kaders,
genau wie in allen anderen schweizerischen

Kantonen, gefördert. Die
Ausbildung von Mannschaften aller
Dienstzweige, auch von Freiwilligen,
ist sehr minim.

Mit einer Ausnahme und das

sind die Kriegsfeuerwehren. Die
Regierung des Kantons Thurgau stellt
sich dabei auf den Standpunkt, dass

die Feuerwehr eine kantonale
Hoheitssache ist. Deshalb hat sie die

Verordnungen und Vorschriften des

Feuerwehrwesens den heutigen
Erfordernissen angepasst und eine
obere Altersgrenze für den Eintritt
in die Feuerwehr aufgehoben wie

auch die Vorschrift annulliert, dass

alle Angehörigen der Feuerwehr
militärdienstpflichtig zu sein hätten.
Ohne diese gesetzlichen Erweiterungen

wäre es unmöglich, eine
Kriegsfeuerwehr aufzustellen.

Die Kriegsfeuerwehren sind nun
in allen Ortschaften des Kantons
personell bereinigt und aufgestellt

worden
und zwar in allen Gemeinden des

Kantons, ob diese nun zivilschutz-
dienstpflichtig seien oder nicht. Dies
ruft zwar nicht wenig Schwierigkeiten

hervor. Ganz besonders ist
es schwer, in den kleinen
Landgemeinden die nötigen Kräfte
aufzutreiben. Hie und da musste man
sich behelfen, für Ausbildung und
Uebungszwecke einfach die für die
Kriegsfeuerwehr bestimmten wenigen

Mannen der ordentlichen Feuerwehr

anzuschliessen. Diese Männer

werden ausgebildet und zwar so,
dass sie dann im Kriegsfalle allein
die Führung übernehmen können
und als Hilfskräfte eben noch
Frauen einstellen werden.

In allen mittleren und grösseren
Gemeinden ist die Kriegsfeuerwehr
ein Korps für sich. Die Uebungen
haben bereits begonnen, da der Kanton

vorgeschrieben hat, dass jede
Kriegsfeuerwehr bis 1. Juni 1958
eine Inspektionsübung durchgeführt
haben muss. Mit diesem Vorgehen
ist doch wenigstens erreicht, dass

einer der wichtigsten Zweige des

Zivilschutzes, im Kriegsfalle ist die
Kriegsfeuerwehr in den zivilschutzpflichtigen

Gemeinden der
Zivilschutzorganisation eingereiht, aufgestellt

wurde und bereits sich in
seine Aufgaben einübt. Für alle
Gemeinden, die nicht der
Zivilschutzdienstpflicht unterstellt sind, bildet
die Kriegsfeuerwehr den Kern einer
Abwehrorganisation, der noch leicht
gewisse Gruppen angeschlossen werden

könnten, wie Sanitätsdienst mit
einer Gruppe von Leuten, die
Samariterkurse bestanden haben, und
einem kleinen Trupp für
Obdachlosenhilfe, wie auch die wenigen
technischen Arbeiter der Gemeinde
für den technischen Dienst. E. I.
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Nicht erst heute,

schon ab 1930
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